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Ltwas von Englands Schulwesen.
Bei Perrin in Paris hat Universitäts-Professor I. Parmentier in Soitiers

ein berühmtes Werk herausgegeben, betitelt: «Histoire äs I'säuoatio» on à^Is-
terre à». Die „Historisch-politischen Blätter" in München besprechen in ihrem
119. Bande, lt. Heft, dasselbe eingehend. Wir entnehmen dieser feinen Besprech-

ung in Kürze folgendes:
Parmentier führt seinen Lesern in der ersten Hälfte seines Werkes die

Schriften über Erziehung vor, die von den Zeiten der Renaissance an bis zur
Gegenwart in England erschienen sind, schildert die Lebensumstände ihrer Ver»
fasser, entwirst ein Bild des Gesamtzustandes der Didaktik und Pädagogik, der

Zeit, in welcher die einzelnen Schriftsteller lebten, soweit ihre Schriften ein sol-
ches ergeben, und verweilt eingehender bei den individuellen Anschauungen, Ideen,
Klagen und Wünschen, welche sie aussprechen. Im zweiten Teile, der aus süns

Kapiteln besteht, gibt er eine gedrängte Geschichte des Schulwesens von der älte»

sten Zeit an bis zur Gegenwart. Der älteren Zeit werden zwei Kapitel gewid»
met; die Zeit von der Renaissance an bis zur Gegenwart wird eingehender und
in sehr anziehender Weise dargestellt.

Er beweist unter anderm, daß die große Maße des englischen Volkes un-
ter Heinrich VIII. und den folgenden Regierungen an dem Bildungsgute
bedeutend weniger partizipierte als — im Mittelalter, ja daß
nach und nach alle neu gegründeten Schulen nur der Aristokratie und dem

Kanfmannsstande zugänglich waren, weil nach der Reformation die Unentgelt-
lichkeit des Unterrichtes aufhörte und der Wohltätigkeitsfinn zu Gunsten der
Armen schwand.

Elementarunterricht für das Volk und Volksschulen gab es in England
vor dem Jahre 1700 überhaupt nicht. Das Volk blieb gänzlich sich selbst über-
lassen ohne Elementarbildung und sittliche Erziehung. Um wenigstens den aller-
nötigsten Religionsunterricht für die niederen Volksschichten zu ermögliche», bil-
dete sich endlich 1698 eine charitative Gesellschaft „soeistx tor promotiiiA oliristian
siiwvvolsä^s'', deren Anhänglichkeit mit den viel früher entstandenen Christenlehr-
bruderschaften auf katholischer Seite unverkennbar ist. Diese Gesellschaft gründete
bis 1778 in den drei Königreichen zusammen 1680 Schulen, was im Vergleich
zur Gesamtzahl der Gemeinden ein klägliches Resultat zu nennen ist.

Um die sich selbst überlassene Jugend nicht ins Verbrechertum versinken zu
lassen, gründeten von 1720 an auch die Methodisten Schulen. Die Gründung
der Sonntagsschnlen wirkte etwas mehr. Sie sind eine Schöpfung des Philan-
thropen Robert Knikes, der mit Schmerz wahrnahm, wie die Gesängnisse sich mit
verwahrlosten Kindern füllten. Im Jahre 1780 wurden die ersten Versuche
damit gemacht, und im Jahre 1864 hatte man 18,828 Sonntagsschulen mit etwa
I V- Million Schülern, etwa die kleinere Hälfte der sämtlichen schulpflichtigen
Kinder. So war die furchtbare Lücke, welche im Mangel eines staatlich oder
kirchlich organisierten Volksschulwesens bestand, zum Teil ausgefüllt, indem die

Jugend wenigstens an einem Tage der Woche, am Sonntage, Unterricht erhielt,
an Wochentagen mußte sie nämlich arbeiten. Die Sonntagsschulen Englands
sind ja nicht eine Zugabe zum sonstigen Schulunterricht, sondern ein Ersatz des-

selben. Unter solchen Umständen konnte auch von einem eigentlichen Lehrerstande
nicht die Rede sein. Man nahm zu Lehrern damals in England, wie auch in
anderen Ländern, angehende Geistliche, clsrAvinvn, natürlich nur soweit solche zu
haben waren, und so lange sie es nickt vorzogen, ein Kirchenamt zu übernehmen.
Für den Elementarunterricht waren sie ohnehin nicht zu habe», wie z. B. Mil-
tons erster Lehrer ein ausgedienter Soldat war. Dafür gaben sich nur solche

Leute her, die sonst zu nichts zu gebrauchen waren; von einer Vorbildung war
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nicht die Rede, und vor 1800 existierte in England keine Lehrerbildungsanstalt,
Die Bezahlung war eine höchst elende und gestattete keinen Aufschwung und kei-

nen Fortschritt. Wenn also Bell und Lancaster durch Heranziehung von Schü>
lern den Unterricht z» fördern suchten, so muß man das ansehen als das, was
es ist, als einen Notbehelf; Not macht erfinderisch. Daß der Unterricht dadurch

gewonnen habe, ist eine naive Auffassung,
Als besondere nationale Eigentümlichkeiten des englischen Schulwesens ma-

chen sich in dem ganze» Zeitraum wie schon im Mittelalter bemerklich: 1. daß
die körperlichen Uebungen aller Art, sowie Spiele, Tänze w. mit großem Eifer
betrieben werden und ihnen unverhältnismäßig viel Zeit geopfert wird; 2. die

häufige Anwendung körperlicher Züchtigungen in den Mittelschulen und der Er-
ziehnng überhaupt. Hier besteht ein starker Gegensaß gegen Frankreich; während
dort schon in jener Zeit der Gebrauch des Stockes oder der Rute auf ein Mi»
nimum beschränkt war, findet bei allen englischen Pädagogen diese nltiinn rutio
eifrige Fürsprache. Damit hängt zusammen die Gewohnheit, an einem Tage
Abrechnung über die Vergehungen zu halten, die im Laufe der Woche vorge-
kommen waren, Rügen zu erteilen und Strafen zu verhängen. Der gewöhnliche
Tag dafür, punitivnum, tin^inz- à)', war der Freitag, Es ist dies ohne

Zweifel ein Ueberbleibsel altklösterlicher Einrichtungen, der sog. onpitnin. End-
lich blieb noch bestehen das log. Fagging-System, wonach die älteren Schüler
berechtigt sind, von den jüngeren gewisse niedere Dienste zu verlangen, sie zu
bevormunden und zu beaufsichtigen. Nehmen wir noch hinzu, daß die Studen-
ten in Oxford und Cambridge im Trinken und Rauchen Erhebliches leisteten, und
daß es bei den höchsten Stände» als Supplement der heimischen Erziehung als
unerläßlich galt, sich durch Reisen ins Ausland weiter zu bilden, wobei es dann
nicht fehlte, daß manche der Aufsicht enthoben, sich den Ausschweifungen ergaben,
in der Ferne zu Grunde gingen, andere als Gecken heimkehrten, so möchte damit
das Gesamtbild der spezifisch englischen Lehr- und Erziehungsmethode entworfen
sein.

Auch gegenwärtig ist die Organisation des Schulwesens in England ge-
genüber den anderen Staaten noch merklich zurück und die Gesetzgebung eine

ziemlich wunderliche. In den Mittelschulen bestand der extreme Klassicismus
und trockene Formalismus bis 1800, nachdem schon 1840 Erhebungen und An-
läuse zur Umgestaltung vorgenommen waren. Das Elementarschulwesen wurde
1370 in Angriff genommen und durch den ànwntar.v Lcluetion ^ot das Land
in Schnlbezirke eingeteilt und Schulbehörden Loliool-Ücmrck errichtet, die aus
der Wahl der Eingesessenen hervorgehen. Diese haben dafür zu sorgen, daß
innerhalb des Bezirks eine genügende Anzahl von Elementarschulen vorhanden
sei, eventuell errichtet werden. Durch ein Gesetz vom Jahre 1891 wurde das

Schulgeld aufgehoben und die Unentgeltlichkeit des Unterrichts durch Siaatszu-
Wste ermöglicht. Neben den staatlichen Schulen, die konfessionslos sind, beste-
höl die freien Schulen fort, welche konfessionell sem können; wenn diese letztern
Staatszuschüsse wünschen, so darf der Religionsunterricht jedoch nicht obligatorisch
sein, sondern muß nach der Schulzeit erteilt werden. Den Schulzwang in ihrem
Bezirke einzuführen, hängt vom Ermessen der Seliool-Koaräa ab. Das System
ist also ein sehr gemischtes und gestattet Freiheit genug, da den staatlichen
Schnlaufsehern verboten ist, den Religionsunterricht zu revidieren.

Für heute soviel. Es mag gelegentlich auf Parmentiers Erörterungen
zurückgekommen werden, zumal England an Ueberproduktion in pädagogischer
Litteratur ohnehin nie gelitten hat, weshalb auch über besten Schulwesen verhält»
niSmäßig wenig, ja zu wenig bekannt ist. ?roi.
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